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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Die beiden Rechtskommissionen (RK-NR und RK-SR) hatten im November 2019 je eine
gleichlautende Kommissionsmotion eingereicht, mit der die
Unvereinbarkeitsbestimmungen am Bundesstrafgericht neu geregelt werden sollen.
Der Nationalrat hatte die Motion seiner Kommission (Mo. 19.4377) bereits in der
Wintersession 2019 angenommen, der Ständerat folgte mit der Annahme der Motion
der RK-SR im Juni 2020. Kommissionssprecher Beat Rieder (cvp, VS) führte aus, dass
die Bestimmungen gelockert werden sollen, um die Suche nach geeigneten
nebenamtlichen Richterinnen und Richtern am Bundesstrafgericht zu erleichtern. Für
dieses Amt, das ein Arbeitspensum von 10 bis 20 Prozent umfasse, würden sich kaum
Kandidierende melden, da die bisherigen Unvereinbarkeitsregelungen das Verbot einer
berufsmässigen Vertretung Dritter vor sämtlichen Gerichten vorsehen und somit für
viele potentielle Amtsträgerinnen und Amtsträger zu starke berufliche Einschränkungen
bedeuteten. Die ursprüngliche Idee war, dass alle Mitglieder des Bundesstrafgerichts
vollständig von forensischer Anwaltstätigkeit ausgeschlossen werden, um Risiken von
Interessenkonflikten von Beginn weg zu vermeiden. Neu soll ein solches Verbot für
nebenamtliche Strafrichterinnen und Strafrichter nur noch vor Bundesgericht gelten.
Justizministerin Karin Keller-Sutter warnte zwar, dass es mit der Umsetzung der Motion
allenfalls zu Zweifelsfällen bezüglich Ausstandspflicht kommen könne. Da die Änderung
aber nur für nebenamtliche Mitglieder des Bundesstrafgerichts gelte, empfehle der
Bundesrat die Annahme der Motion trotzdem. Dieser Empfehlung folgte der Ständerat
stillschweigend und hiess damit gleichzeitig auch die Kommissionsmotion des
Nationalrats gut. 1

MOTION
DATUM: 18.06.2020
MARC BÜHLMANN

In der Sommersession 2023 schrieben die Räte die beiden gleichlautenden
Kommissionen der RK-NR (Mo. 19.4377) und der RK-SR (Mo. 19.4391) zu einer
Neuregelung der Unvereinbarkeitsbestimmungen am Bundesstrafgericht ab. Sie
folgten damit dem Antrag des Bundesrats, der die beiden Vorstösse mit der Umsetzung
der Revision der Strafprozessordnung vom Juni 2022 als erfüllt erachtete. 2

MOTION
DATUM: 12.06.2023
MARC BÜHLMANN

1) AB SR, 2020, S. 586 ff.
2) Bericht Motionen und Postulate 2022, S. 21
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